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Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung 

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 1058. Sitzung am 17. Oktober 2025 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Arti
kel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zu Artikel 1 Nummer 5 (§ 13a SGB VI)

a) Der Bundesrat begrüßt die Einführung eines individuellen, personenzentrierten und rechtskreisüber

greifenden Fallmanagements in der Rehabilitation.

b) Der Bundesrat stellt jedoch fest, dass mit dem Fallmanagement, wenn es tatsächlich umfassend und 

qualitativ hochwertig sein soll, zusätzliche Kosten verbunden sein werden, die zulasten des Rehabilita

tionsbudgets gehen werden.

c) Der Bundesrat hält es für fraglich, ob hierfür die vonseiten der Bundesregierung geschätzten Kosten in 

Höhe von jährlich 30,7 Millionen Euro ausreichend bemessen sind. Ebenso fraglich ist, ob die aus Sicht 

der Bundesregierung erwarteten Einsparungen diese Mehrkosten aufwiegen. Hinzu kommt, dass Ein

sparungen beispielsweise durch weniger Erwerbsminderungsrenten keinen Einfluss auf die Höhe des 

Rehabilitationsbudgets haben.

d) Bereits ohne dieses Fallmanagement wird das Rehabilitationsbudget von einigen Rentenversicherungs

trägern ausgeschöpft oder sogar überschritten und es ist zu befürchten, dass das Budget auch ohne wei

tere Aufgaben zukünftig nicht mehr auskömmlich sein wird. Insoweit könnte es einer weiteren Über
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schreitung des Rehabilitationsbudgets oder aber zu Einsparungen in anderen Bereichen der Rehabilita

tion kommen.  

e) Insofern tritt der Bundesrat dafür ein, dass sich die jährliche Anpassung des Budgets für Teilhabeleis

tungen nicht allein an der Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer orientiert, son

dern auch die aktuellen rechtlichen, gesellschaftlichen und gesundheitlichen Entwicklungen ausrei

chend berücksichtigt. 

Begründung:  
Die Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Rentenversicherung sind ein wichtiges Mittel im 
Kampf gegen den Fachkräftemangel und tragen zu einem längeren Erwerbsleben sowie einer bes
seren Absicherung des einzelnen Versicherten bei. Die Rehabilitation leistet damit einen wichtigen 
Beitrag zur zukünftigen Finanzierbarkeit der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung, 
da durch die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt Rentenversicherungsbeiträge generiert und 
der Bezug von Rentenleistungen verhindert werden. 
In vielen Fällen leiden die Versicherten nicht unter einer klar umrissenen Erkrankung, sondern ha
ben komplexe Bedarfe in verschiedenen Bereichen, die auch über die einzelne Rehabilitationsmaß
nahme hinaus bestehen können. Das Instrument des Fallmanagements greift dies auf und soll den 
Rehabilitationsprozess ganzheitlich unterstützen, begleiten und koordinieren. Da eine konkrete 
Rechtsgrundlage bisher fehlte, wurden Leistungen des Fallmanagements bisher unter hilfsweiser 
Anwendung des § 31 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) als sonstige Leistung oder 
im Rahmen von Modellprojekten erbracht. Insofern ist es sehr begrüßenswert, dass im Rahmen des 
neuen § 13a SGB VI nunmehr ein breit aufgestelltes Fallmanagement rechtssicher und bundesweit 
zu vergleichbaren (Qualitäts-)Standards durchgeführt werden kann. 
Jedoch setzt die Bundesregierung in ihrer Kostenabschätzung Kosten in Höhe von lediglich 
800 Euro pro Fall an. Auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen aus dem Bereich des Fallma
nagements nach psychosomatischer Rehabilitation ist jedoch davon auszugehen, dass die tatsächli
chen Kosten höher liegen dürften: Dort wurde bei circa fünf Prozent der durchgeführten Rehabilita
tionsmaßnahmen ein Bedarf für ein Fallmanagement erkannt. Die Abrechnung erfolgt aktuell nach 
einem Stundenkostensatz von 93,00 Euro. Im Durchschnitt werden circa 10 bis 11 Stunden Fallma
nagement abgerechnet. Daraus ergibt sich ein Kostenaufwand pro Fall in Höhe von circa 
1023,00 Euro. 
Da dem Gesetzentwurf ein weites Verständnis des Rehabilitationsprozesses zugrunde liegt, kommen 
sehr viele verschiedenartige Leistungen in Frage, so wie zum Beispiel die in der Begründung aus
drücklich genannte Schuldnerberatung. Diese sehr weitreichende Ausgestaltung dürfte ebenfalls zu 
höheren Kosten beitragen. 
Doch auch unabhängig von der Einführung des Fallmanagements sind der Bedarf an Rehabilitati
onsleistungen und die Kosten für die einzelnen Maßnahmen stark gestiegen, sodass das Budget der 
gesetzlichen Rentenversicherung nicht mehr auskömmlich ist.  
Die jährlichen Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe der Rentenversicherung werden entsprechend 
der Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer und unter Berücksichtigung einer 
Demographiekomponente festgesetzt. In den zurückliegenden Jahren konnte die gesamte Deutsche 
Rentenversicherung das Budget durch effizienten Mitteleinsatz und konsequente Anstrengungen zur 
Ausgabenbegrenzung einhalten.  
Im Jahr 2024 wurde jedoch deutlich, dass das Budget für Leistungen zur Teilhabe nicht mehr aus
reichend dimensioniert ist. Die Gründe hierfür liegen in einem stark wachsenden Rehabilitationsbe
darf sowie einem Anstieg der Kosten für einzelne Rehabilitationsmaßnahmen. Ursächlich dafür sind 
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der demografische Wandel, sodass immer mehr ältere Arbeitnehmende mit höherem Rehabilitati
onsbedarf vorhanden sind, die durchschnittlich steigende Länge des Erwerbslebens der Menschen, 
aber auch die Zunahme psychischer und chronischer Erkrankungen. Diese Entwicklung wird sich in 
den nächsten Jahren weiter fortsetzen. 
Die einzelnen Rehabilitationsmaßnahmen haben sich durch medizinischen Fortschritt und neue, spe
zialisierte Rehabilitationsangebote (zum Beispiel Post-Covid) verteuert. Auch das gesetzlich ge
stärkte Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten trägt zu der Kostensteigerung bei, da die Auswahl 
der Rehabilitationseinrichtung – hin zu preiswerteren Leistungserbringern – durch die Deutsche 
Rentenversicherung nicht mehr gesteuert werden kann. Gestiegene Energie- und Personalkosten 
spielen ebenfalls eine Rolle. 
Das für Teilhabeleistungen zur Verfügung stehende Budget wird dem objektiven Bedarf und den 
neuen Herausforderungen – in Zukunft nun auch durch das geplante Fallmanagement – nicht ge
recht. Es orientiert sich fast ausschließlich an der Entwicklung der durchschnittlichen Bruttolöhne 
und -gehälter je Arbeitnehmer und bezieht diese Entwicklungen und aktuelle weltpolitische Ein
flussfaktoren nur unzureichend ein. Die bei der Fortschreibung zu berücksichtigende Demografie
komponente ist hierfür nicht ausreichend. 
Damit die Rehabilitationsmaßnahmen sowohl für die einzelnen Versicherten als auch die Sozialver
sicherung als auch die Gesellschaft insgesamt erfolgreich wirken können, sind spezifische Konzepte 
mit einer ausreichenden Dauer und Qualität notwendig. Sofern das Budget für Teilhabeleistungen 
nicht erhöht wird, muss entweder die Anzahl der Maßnahmen oder ihre Qualität reduziert werden. 
Die Versicherten haben jedoch einen gesetzlichen Anspruch auf eine ihrem Rehabilitationsbedürfnis 
entsprechende Leistung. Ein Verzicht auf notwendige Rehabilitationsmaßnahmen würde in der 
Folge außerdem zu einer Zunahme von Erwerbsminderungsrenten führen und auch den Bemühun
gen um eine Erhöhung der Lebensarbeitszeit zuwiderlaufen. 
Die von der Bundesregierung ausweislich des Gesetzentwurfes aufgrund der Einführung des Fall
managements erwarteten Einsparungen durch eine geringere Anzahl von Erwerbsminderungsrenten 
und Mehreinnahmen durch häufigere Wiedereingliederungen in das Erwerbsleben mit Beitrags- und 
Steuerzahlung ändern an dieser Situation nichts. Zum einen ist es fraglich, inwieweit sich tatsächlich 
Einsparungen oder Mehreinnahmen realisieren lassen. Zum anderen haben derartige Finanzwirkun
gen auch keinen Einfluss auf das Rehabilitationsbudget. 
Insofern wird die Bundesregierung aufgefordert, das Budget für Leistungen zur Teilhabe anzuheben 
und bei seiner jährlichen Fortschreibung auch die aktuellen rechtlichen, gesellschaftlichen und ge
sundheitlichen Entwicklungen ausreichend zu berücksichtigen. 

2. Zu Artikel 2 Nummer 1 (§ 35 Absatz 6 Satz 1 SGB I) 

Artikel 2 Nummer 1 ist durch die folgende Nummer 1 zu ersetzen: 

‚1. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 4 <…weiter wie Vorlage…> 

b) Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 wird die Angabe „verarbeiten.“ durch die Angabe „verarbeiten, oder“ ersetzt. 

bb)  Nach Nummer 2 wird die folgende Nummer 3 eingefügt:  

„3. die länderübergreifende Onlinedienste gemäß §8a des Onlinezugangsgesetzes sowie da

mit unmittelbar verbundene Systeme für Stellen nach Absatz 1 betreiben.“ ‘ 
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Begründung: 
Mit der Einführung des neuen § 67c des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB X) wird die Mög
lichkeit geschaffen, KI-Systeme mit Sozialdaten zu trainieren. Die vorgeschlagene Änderung soll 
diese Möglichkeit auch für länderübergreifende Onlinedienste erschließen. Indem sichere und da
tenschutzkonforme KI-Systeme in diesen Diensten trainiert und eingesetzt werden, können sowohl 
für Antragstellende als auch angebundene Stellen die Potenziale von KI nach dem Einer-für-Alle-
Ansatz erschlossen werden. 
Bislang gilt § 67c nur für die in § 35 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB I) genannten Stellen. 
Neben den in § 35 Absatz 1 genannten Stellen sind dies die in § 35 Absatz 6 genannten Verantwort
lichen und Auftragsverarbeiter.  
Mit der Einführung des § 8a des Onlinezugangsgesetzes (OZG) wurde eine eigene datenschutzrecht
liche Grundlage zur Verarbeitung von Daten für länderübergreifende Onlinedienste geschaffen. Sie 
fungieren damit nicht mehr als Auftragsverarbeiter der zuständigen Stellen. Die bis dahin zwischen 
Onlinedienstbetreiber und den zuständigen Stellen geschlossen Auftragsverarbeitungsvereinbarun
gen wurden aufgehoben. Damit sind länderübergreifende Dienste nach § 8a OZG nicht länger Auf
tragsverarbeiter im Sinne des § 35 SGB I. 
Die vorgeschlagene Änderung schließt entsprechende Onlinedienste wieder in die Verarbeitungsre
geln für Sozialdaten ein. Ergänzt werden unmittelbar mit der Onlineantragstellung verbundene Sys
teme, die beispielsweise bei der Auswahl der einschlägigen Antragsstrecke unterstützen oder einge
geben Daten plausibilisieren. 

3. Zu Artikel 4 Nummer 3 Satz 1, 3 – neu – (§ 30a Satz 1, 3 – neu – SGB III), Nummer 13 (§ 421g Satz 1 SGB 

III) 

Artikel 4 ist wie folgt zu ändern: 

a) Nummer 3 § 30a ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Satz 1 ist nach der Angabe „Arbeitgebern“ die Angabe „an allen Agenturstandorten“ einzufü

gen. 

bb) Nach Satz 2 ist der folgende Satz einzufügen: 

„Sofern die Länder und andere arbeitsmarktpolitische Akteure ergänzend eigene Angebote zur 

Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung vorhalten, stimmt sich die Bundesagentur mit diesen 

hinsichtlich des Zusammenwirkens und der Ausgestaltung der Angebote ab.“ 

b) In Nummer 13 § 421g Satz 1 ist nach der Angabe „Qualifizierung““ die Angabe „und in Abstimmung 

mit den jeweiligen Ländern“ einzufügen. 

Begründung: 
Der Ansatz, die Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung (AQB) als Regelangebot gesetzlich zu 
verstetigen, wird ausdrücklich begrüßt. Damit wird ein wichtiger Schritt zur Verstetigung und Qua
litätsentwicklung dieses zentralen Instruments der Fachkräftesicherung vollzogen. Vor dem Hinter
grund des Arbeits- und insbesondere des Fachkräftemangels auch im ländlichen Raum und bei klei
nen und mittelständischen Unternehmen, ist es wichtig, dass die Angebote der AQB flächendeckend 
und bedarfsgerecht zur Verfügung stehen. Daher sprechen sich die Länder dafür aus, dass die AQB 
flächendeckend an allen Agenturstandorten angeboten wird.  
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Daneben sind die Besonderheiten des regionalen Arbeitsmarktes zu berücksichtigen. In mehreren 
Ländern bestehen bereits etablierte AQB-Strukturen, die auf jahrelanger Erfahrung beruhen und sich 
in der Praxis bewährt haben. Diese Angebote leisten einen wesentlichen Beitrag zur flächendecken
den und passgenauen Beratung. Soweit die Länder und andere arbeitsmarktpolitische Akteure wei
terhin Angebote vorhalten, sollten diese integraler Bestandteil eines gemeinsamen Gesamtsystems 
sein. Die Zusammenarbeit und Koordinierung mit anderen Anbietern von AQB ist für die Errei
chung dieses Ziels entscheidend. Nur so kann die AQB dauerhaft qualitativ hochwertig und regional 
bedarfsgerecht umgesetzt werden.  
Aus Sicht der Länder ist es daher erforderlich, eine Pflicht zur Abstimmung zwischen der Bunde
sagentur, den Ländern oder anderen arbeitsmarktpolitischen Akteuren – mithin allen Anbietenden 
von Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung in einer Region – gesetzlich zu regeln, um über 
zentrale Fragen der Gestaltung und Umsetzung der AQB ein Einvernehmen herzustellen – insbe
sondere über die Sicherung qualitativ hochwertiger Beratung, über regionale oder räumliche Zustän
digkeiten, über erforderliche Schnittstellengestaltungen und so weiter. 
Ziel muss es sein, Doppelstrukturen oder gar konkurrierende Angebote und Strukturen zu vermei
den, ein kooperatives Zusammenwirken aller relevanten Akteure zu forcieren und ein aufeinander 
kohärentes und koordiniertes Gesamtangebot zu gestalten. 

4. Zu Artikel 4 Nummer 10 (Schnittstellenanbindung)  

a) Der Bundesrat begrüßt, dass mit Artikel 4 Nummer 10 des Gesetzentwurfes die Bundesagentur ver

pflichtet wird, ein IT-System zu entwickeln und zu betreiben, welches an eine Schnittstelle angebunden 

wird, die auch den zugelassen kommunalen Trägern eine Anbindung ihrer IT-Systeme ermöglicht. 

Diese Schnittstelle soll die örtliche rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Agenturen 

für Arbeit und den zugelassenen kommunalen Trägern sowohl bei der Förderung der beruflichen Wei

terbildung nach dem Vierten Abschnitt des Dritten Kapitels des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 

III) als auch der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben nach dem Siebten Ab

schnitt des Dritten Kapitels SGB III unterstützen. Die zugelassenen kommunalen Träger müssen der 

Bundesagentur für Arbeit die hierfür entstehenden Aufwendungen nicht erstatten. 

b) Der Bundesrat stellt fest, dass neben dem beabsichtigen Zweck der Schnittstelle noch weiterer Bedarf 

zum datenschutzkonformen, IT-basierten Datenaustauch zwischen der Bundesagentur für Arbeit und 

den zugelassenen kommunalen Trägern besteht. 

c) Der Bundesrat fordert die Bundesregierung daher auf, eine Regelung vorzusehen, nach welcher die 

Nutzung des IT-Systems der Bundesagentur für Arbeit mit der angebundenen Schnittstelle zu den IT-

Systemen der zugelassenen kommunalen Träger sukzessive auf alle Bereiche der rechtskreisübergrei

fenden Zusammenarbeit zu erweitern ist. 

d) Der Bundesrat fordert die Bundesregierung weiterhin dazu auf sicherzustellen, dass die IT-Systeme der 

Bundesagentur für Arbeit grundsätzlich so gestaltet werden, dass sie an die Fachanwendungen berech

tigter Dritter (zum Beispiel zugelassenen kommunalen Trägern, Trägern von Arbeitsmarktdienstleis

tungen) möglichst anschlussfähig sind. 
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e) Der Bundesrat fordert die Bundesregierung außerdem auf, Möglichkeiten zu schaffen, dass die IT-An

wendungen der Bundesagentur für Arbeit für die Jobcenter in gemeinsamer Trägerschaft auch von den 

zugelassenen kommunalen Trägern genutzt werden können.  

Begründung: 
Ein IT-System zur rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit der Agenturen für Arbeit und der 
zugelassenen kommunalen Träger ist nicht nur auf den Übergang der Förderung der beruflichen 
Weiterbildung und der beruflichen Rehabilitation zu beschränken. Vielmehr sollte ein System ent
wickelt und betrieben werden, welches einen datenschutzkonformen Austausch zwischen den Agen
turen für Arbeit und den zugelassenen kommunalen Trägern zu allen Aspekten der rechtskreisüber
greifenden Zusammenarbeit ermöglicht. Zudem bestehen bereits jetzt umfangreiche Informations
pflichten in § 9a des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) und § 18a des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB II), für welche der geregelte elektronische Austausch genutzt werden sollte. 
Nur durch ein solches System kann eine kontinuierliche und gesichert datenschutzkonforme rechts
kreisübergreifende Zusammenarbeit erfolgen. 
Daraus folgend ist eine Etablierung eines solchen Systems mit Schnittstellen zu den IT-System der 
kommunalen Leistungsträger sinnvoll, um die Wirtschaftlichkeit durch den erweiterten Nutzerkreis 
zu steigern. Die Finanzierung über Einzellizenzen würde zu einer schwachen Nutzung und somit 
zur Unwirtschaftlichkeit und Abschaltung des IT-Systems führen. Dies ist dringend zu verhindern, 
um die Zusammenarbeit der Träger zu stärken und einen datenschutzkonformen Informationsaus
tausch sicherzustellen. 
Über die Änderungen des § 368 SGB III hinaus ist sicherzustellen, dass IT-Systeme so gestaltet 
werden, dass sie möglichst anschlussfähig an die Fachanwendungen anderer Beteiligter, insbeson
dere kommunaler Behörden, aber auch Dritter, zum Beispiel Träger von Arbeitsmarktdienstleistun
gen (unter anderem im Rahmen von Weiterbildungsagenturen oder Anerkennungs- und Qualifizie
rungsberatung), sind. Ohne die nötigen Schnittstellen zwischen den IT-Systemen der Bundesagentur 
und anderer Beteiligter ist eine digitale Vernetzung und Zusammenarbeit kaum sinnvoll vorstellbar. 
Die Bedeutung dieser Zusammenarbeit nimmt durch die fortschreitende Digitalisierung nochmals 
deutlich zu und soll den wirtschaftlichen Betrieb von IT-Systemen für alle Beteiligten sicherstellen 
und Redundanzen, Doppelstrukturen oder Inkompatibilitäten vermeiden. 
Die Bundesagentur für Arbeit hat mit ihrem IT-Systemhaus einen internen Dienstleister, welcher 
eine leistungsstarke IT-Infrastruktur inklusive der entsprechenden Fachanwendungen entwickelt 
und betreibt. Mit deren Hilfe erbringen die Jobcenter in gemeinsamer Trägerschaft die Leistungen 
der Grundsicherung für Arbeitssuchende.  
Die Grundsicherung für Arbeitssuchende ist zu großen Teilen eine Aufgabe des Bundes. Daher sollte 
der Bund es auch den zugelassenen kommunalen Trägern ermöglichen, gegebenenfalls auch kos
tenpflichtig, auf die IT-Infrastruktur der Bundesagentur für Arbeit zugreifen zu können, ohne die 
kommunale Selbstverwaltung dem Grunde nach aufgeben zu müssen. 

5. Zu Artikel 9 Nummer 7 (§ 136c Absatz 4 Satz 2, 3 – neu – SGB VII) 

Artikel 9 Nummer 7 § 136c Absatz 4 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Satz 2 ist die Angabe „und die zuständigen Arbeitsschutzbehörden der Länder“ zu streichen. 

b) Nach Satz 2 ist der folgende Satz einzufügen: 

„Daneben sind die zuständigen Arbeitsschutzbehörden der Länder befugt, Daten nach Absatz 3 Satz 1, 
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die sie im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabenerfüllung oder aufgrund bestehender Melde- und Unter

stützungspflichten anderer Behörden oder der Unternehmer erlangen, an die Deutsche Gesetzliche Un

fallversicherung e. V. zu übermitteln.“ 

Begründung: 
Nach den vorbereitenden Planungen zum Betriebsstättenverzeichnis (BSV) sollen die Bundesagen
tur für Arbeit und die Unfallversicherungsträger als primäre Datenlieferanten für das BSV fungieren. 
Datenzulieferungen der Länder sind dagegen nachrangig. Die Länder sollen aber zum Zweck der 
Pflege des BSV entsprechende Daten an das BSV übermitteln können und hierfür sollte auch eine 
gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Der aktuelle § 136c Absatz 4 kann hingegen so verstan
den werden, dass er die Länder zu gleichrangigen Datenlieferungen beziehungsweise sogar zur Ver
einheitlichung der Datenerhebung verpflichtet. Der Änderungsantrag dient der unmissverständli
chen Klarstellung des Gewollten. 

6. Zu Artikel 9 Nummer 7 (§ 136c SGB VII) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, den geplanten Termin für die Umset

zung und Inbetriebnahme des Betriebsstättenverzeichnisses aus Gründen der Rechtsklarheit und Regelungs

technik in Absatz 1 zu regeln. Eine temporäre Beschränkung der Geltung der Regelungen in den Absätzen 1 

bis 5 auf bestimmte Pilotvorhaben, wie in Absatz 6 des Gesetzentwurfs vorgesehen, würde beispielsweise 

auch Absatz 5 erst ab dem 1. Januar 2031 zur Anwendung bringen beziehungsweise bewirken, dass bis zu 

diesem Zeitpunkt Verfahren nur für Pilotprojekte geregelt werden können. Dies scheint einer zügigen Inbe

triebnahme des Betriebsstättenverzeichnisses zum 1. Januar 2031 nicht zuträglich. 

Daher erscheint es vorzugswürdig, in Absatz 6 die vorgenannten Absätze 1 bis 5 nicht nur für die dort ge

nannten Pilotvorhaben anwendbar zu erklären. Alternativ wäre es möglich, jedenfalls solche Regelungen, 

die bereits vor dem 1. Januar 2031 auch außerhalb von Pilotprojekten anwendbar sein sollen, aus der Auf

listung in Absatz 6 zu streichen. Dazu gehört der Absatz 5, ebenso wie Vorschriften zum Datenaustausch. 
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Gegenäußerung der Bundesregierung 

Zu Ziffer 1: Zu Artikel 1 Nummer 5 (§ 13a SGB VI) 

Die Bundesregierung nimmt den Vorschlag zur Kenntnis und beobachtet die Ausschöpfung des Reha-Budgets. 

Zu Ziffer 2: Zu Artikel 2 Nummer 1 (§ 35 Absatz 6 Satz 1 SGB I) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 

Die Änderung von § 35 Absatz 6 SGB I wird abgelehnt. Diese Norm ist nicht geeignet, die Möglichkeit, KI-

Modelle oder -Systeme mit Sozialdaten zu entwickeln, auch für länderübergreifende Onlinedienste zu erschlie

ßen. Vielmehr regelt sie den territorialen Anwendungsbereich und konkretisiert für das Sozialdatenschutzrecht 

den nach Artikel 3 der Datenschutz-Grundverordnung bestimmten räumlichen Anwendungsbereich insbeson

dere vor dem Hintergrund der grenzüberschreitenden Verarbeitung von Sozialdaten. Soweit der Bundesrat län

derübergreifende Onlinedienste in die Verarbeitungsregeln für Sozialdaten einbeziehen möchte, ist zudem frag

lich, ob es hier tatsächlich um die Verarbeitung von Sozialdaten geht. Sozialdaten sind personenbezogene Da

ten, die von einer in § 35 SGB I genannten Stelle im Hinblick auf ihre Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch 

verarbeitet werden (vgl. § 67 Absatz 2 Satz 1 SGB X). Dabei handelt es sich erst um Sozialdaten, wenn die Da

ten bei der Stelle nach § 35 SGB I verarbeitet werden. Dies ist erst dann der Fall, wenn ein Antrag des Bürgers 

dort eingeht. Auf dem „Hin-Kanal“, der das Ausfüllen des Antrags und das Zwischenspeichern auf der Sozial

plattform abbildet, dürfte es sich daher noch nicht um Sozialdaten handeln, sodass auf die allgemeine Rechts

grundlage des § 8a OZG zurückgegriffen werden kann. Bei der Übermittlung eines Bescheids über den Online

dienst, d.h. der „Rück-Kanal“ zum Bürger hat die Sozialplattform eine reine „Durchleitungsfunktion“, d.h. nach 

unserem bisherigen Verständnis erfolgt in diesem Arbeitsschritt ebenfalls keine eigenständige Verarbeitung 

durch eine Stelle nach § 35 SGB I im Hinblick auf ihre jeweiligen Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch. Inso

weit wäre auch in diesem Fall ein Rückgriff auf § 8a OZG möglich. 

Vor diesem Hintergrund wird der Antrag so verstanden, dass es vorrangig um die Ermöglichung von KI-Ent

wicklung geht. Die Bundesregierung sichert diesbezüglich eine Prüfung zu, inwiefern für länderübergreifende 

Online-Dienste im Rahmen von § 8a OZG eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten für KI-Entwick

lung zugelassen ist bzw. werden kann. Es ist zu klären, ob Sozialdaten dabei überhaupt eine Rolle spielen. 

Wenn ja, wäre auch hier zu prüfen, inwiefern eine Verarbeitung für die Entwicklung von KI-Systemen im Rah

men der Onlinedienste zugelassen werden kann und ob dafür neue Rechtsgrundlagen geschaffen werden müs

sen. 

Zu Ziffer 3: Zu Artikel 4 Nummer 3 Satz 1, Satz 3 – neu – (§ 30a Satz 1, Satz 3 – neu – SGB III), Nummer 

13 (§ 421g Satz 1 SGB III) 
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Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 9 – Drucksache 21/2453 
 
 

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe aa:  

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Die Verstetigung der Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung bei der Bundesagentur für Arbeit dient dem 

Ziel, eine von mehreren nachhaltig tragenden Säulen der Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung zu etab

lieren. Die Bundesagentur für Arbeit soll ein bundesweites, in allen Ländern verfügbares Beratungsangebot ge

währleisten. Eine flächendeckende Beratung kann der Bund nicht allein umsetzen. Da die Länder und Kammern 

die Anerkennungsverfahren in eigener Zuständigkeit durchführen und die Anerkennungsgesetze von Bund und 

Ländern vollziehen, ist es zielführend, dass die Länder und Kammern sich auch weiterhin selbst einbringen und 

mit dem Bund zusammenarbeiten.  

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe bb:  

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Eine breite Zusammenarbeit von Bund, Ländern und ggf. weiteren arbeitsmarktpolitischen Akteuren spielt eine 

wichtige Rolle. Die konkrete Verteilung der Zuständigkeiten sollte vor Ort zwischen der Bundesagentur für Ar

beit, den Ländern und weiteren Akteuren abgestimmt werden. Eine gute Verzahnung der verschiedenen Ange

bote zur Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung wird durch den vorgesehenen dreijährigen Übergangszeit

raum gewährleistet. Eine gesetzliche Verankerung der Abstimmung zwischen der Bundesagentur für Arbeit, den 

Ländern und weiteren Akteuren ist nicht erforderlich.  

Zu Buchstabe b:  

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

In Vorbereitung auf die Aufgabenübertragung sollen die im ESF Plus-Förderprogramm „IQ - Integration durch 

Qualifizierung“ (IQ) geförderten Beratungsprojekte enger und zielgerichteter mit der Bundesagentur für Arbeit 

zusammenarbeiten, damit dort das für die Übernahme notwendige Fach- und Erfahrungswissen zur Anerken

nungs- und Qualifizierungsberatung aufgebaut werden kann. Der Wissenstransfer von IQ auf die Bundesagentur 

für Arbeit soll während eines dreijährigen Übergangszeitraums vorrangig an den Standorten stattfinden, an de

nen IQ noch bis Ende 2028 Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung anbietet. Der Wissenstransfer betrifft 

ausschließlich die im ESF Plus-Förderprogramm IQ geförderten Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungs

stellen. Eine Abstimmung mit den Ländern dazu ist nicht erforderlich, da ggf. vorhandene, landesrechtlich nor

mierte Beratungsstrukturen nicht betroffen sind. 

Zu Ziffer 4: Zu Artikel 4 Nummer 10 (Schnittstellenanbindung) 
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Die Bundesregierung begrüßt grundsätzlich den Wunsch nach einer Ausweitung von Schnittstellen zwischen 

den IT-Systemen der Bundesagentur für Arbeit (BA) und denen der zentralen kommunalen Träger (zkT). Die 

Ermöglichung des direkten Zugriffs über standardisierte Schnittstellen kann dazu beitragen, 

• eine durchgängige Datenverarbeitung ohne Medienbrüche sicherzustellen, 

• Doppelstrukturen und redundante Prozesse zu vermeiden, 

• die Bearbeitungszeiten deutlich zu verkürzen und so Personalressourcen in Zeiten des Fachkräfteman

gels auch im öffentlichen Dienst zu schonen und 

• die Servicequalität für die Leistungsberechtigten nachhaltig zu verbessern. 

Eine gemeinsame IT-Schnittstelle wäre ein Beitrag zu den Forderungen des Koalitionsvertrags nach besserer 

Digitalisierung der Prozesse, Zusammenlegung von Sozialleistungen, Entbürokratisierung und dem Once-Only-

Prinzip bei der Angabe von Sozialdaten. Auch für die erklärte Stärkung der Jugendberufsagenturen kann eine 

gemeinsame Schnittstelle die Zusammenarbeit aller beteiligten Leistungsträger vereinfachen. Der Forderung 

sollte dennoch derzeit nicht nachgekommen werden.  

Es gilt zunächst, die Bedarfe und Kosten eines IT-Systems zum Datenaustausch vorab genau zu ermitteln. Es ist 

technisch nicht möglich, eine generalistische Schnittstellenanbindung verschiedener IT-Systeme zu realisieren. 

Die Bundesagentur für Arbeit muss in jedem Einzelfall prüfen, welche konkreten IT-Voraussetzungen bei den 

jeweiligen Bedarfsträgern vorliegen. Gerade vor dem Hintergrund, dass die IT-Systeme in den 104 zkT ver

schieden sind, ist dies besonders herausfordernd. Daher können IT-Systeme nur bedarfsorientiert entwickelt und 

getestet werden. Die bestehende Kollaborationsplattform der BA könnte grundsätzlich für weitere Anwendungs

fälle technisch weiterentwickelt werden. 

Mit der Umsetzung des Once-Only-Prinzips im Rahmen der Registermodernisierung wird der Grundstein dafür 

gelegt, dass die Bürgerinnen und Bürger bei der Beantragung von Verwaltungsleistungen ihre Daten und Nach

weise nur ein einziges Mal angeben müssen. Dies vereinfacht künftig den Austausch von personenbezogenen 

Daten. In diesem Zusammenhang wäre es auch denkbar, dass der Bezug von Grundsicherungsleistungen von 

öffentlichen Stellen abgerufen werden kann. 

Die Bundesregierung prüft derzeit, unter welchen Voraussetzungen die Möglichkeit besteht, dass zentral ver

waltete IT-Verfahren den zkT als Gesamtpaket zur Verfügung gestellt werden können. 

Zu Ziffer 5: Zu Artikel 9 Nummer 7 (§ 136c Absatz 4 Satz 2, 3 – neu – SGB VII) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 
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Die Formulierung des Gesetzentwurfs sollte beibehalten werden. Das Betriebsstättenverzeichnis (BSV) wird 

zwar primär aus den Daten der Unfallversicherungsträger gespeist, eine Beteiligung an der Pflege und Aktuali

sierung der Datenbestände durch die Arbeitsschutzverwaltungen der Länder trägt jedoch zur Richtigkeit und 

damit Nutzbarkeit des Datenbestands bei. Dies kommt auch den Ländern zugute, da das BSV auch deren Aufga

benerfüllung dient. Datenzulieferungen der Länder sind daher keineswegs nachrangig. 

Zu Ziffer 6: Zu Artikel 9 Nummer 7 (§ 136c SGB VII) 

Der Prüfbitte kann nicht nachgekommen werden.  

Dem Anliegen, den geplanten Termin für die Umsetzung und Inbetriebnahme des Betriebsstättenverzeichnisses 
(BSV) so zu regeln, dass sich die Regelung vom 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2030 nicht nur auf Pilotprojekte 
bezieht, steht entgegen, dass ein vorgezogener Regelbetrieb nicht möglich ist. Die Pilotphase dient explizit „dem 
kontinuierlichen Aufbau des BSV sowie der Erprobung der dazu notwendigen technischen Einrichtungen“, also 
der Vorbereitung des Regelbetriebs und dessen Starts ab 1. Januar 2031 (s. § 136c SGB VII-E). Verpflichtungen 
zur Datenübermittlung oder die Etablierung von Zugriffsrechten (der Arbeitsschutzbehörden der Länder), die in 
den entsprechenden Absätzen vorgesehen sind, liefen in der Pilotphase sonst ins Leere, weil etwa technische 
Verfahren noch nicht aufgebaut sind bzw. in der Aufbauphase auch weiterentwickelt werden. § 136c Absatz 6 
Satz 3 SGB VII-E sieht vor, dass Pilotvorhaben zum Abruf von Daten aus dem BSV durch die Arbeitsschutzbe
hörden der Länder in Abstimmung mit der DGUV e.V. in der Pilotphase möglich sind. Dies dient auch dazu, die 
Bedarfe der Arbeitsschutzbehörden der Länder in der Aufbauphase zu berücksichtigen. Das Nähere zum Verfah
ren, zu den erforderlichen Angaben, den Datensätzen, den Besichtigungsorten und den damit verbundenen Be
rechtigungen sowie möglichen Nutzungsentgelten wird in Gemeinsamen Grundsätzen festgelegt, die durch die 
DGUV e.V. in Abstimmung mit den obersten Arbeitsschutzbehörden der Länder und der landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaft und unter Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit aufgestellt werden. Die Erarbeitung 
der Gemeinsamen Grundsätze ist Bestandteil der Pilotphase. 
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